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der Beklagte in seinem Begleitschreiben vom g.3.2015 die Klä_
gerin ausdrücklich um Mitteilung und kurze schriftliche Bestä_
tigung gebeten, ob Einverständnis mit der Vorgehensweise be_
steht. Unter diesen Umständen konnte die Kligerin nicht an_
nehmen, der Beklagte werde ihr Schweigen als 

-Einverständnis

ansehen,
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Hier scheitert die Annahme eines Anerkenntnisses aber nicht
an der fehlenden Form, sondern an dem erkennbar fehlenden
Willen des Beklagten, ein solches abgeben zu wollen.

H-andelsvertreter muss nicht notwendigerweise die
Möglichkeit haben, die preise zu ändär-n

HandelsvertreterRili Art. i Abs.2

Es handelt sich hier entgegen der Auffassung der Klägerin auch
nicht um ein ,,tatsächliches Anerkenntnis,.]In der Rechtspre_
chung des BGH ist anerkannt, dass auch bloße Bekenntnisse
der Schuld, die keinen besonderen rechtsgeschäftlichen Ver_
pflichtungswillen des Erklärenden verkörplin, die Beweislage
del 

fflärunSsempfängers verbessern k<innen (vgl. BGH, Urt.
v. 10.1.1984 - VI ZR 64182 -juris). In dem in Räe stehenden
Fall ging es um ein Schuldbekenntnis nach einem Verkehrs-
unfall. Der BGH hat hierzu sdinerzeit ein Aquivalent daftir ge_
sehen, dass der Erklärungsempfänger von der Wahrnehmti.rg
*iTr. 

1yftärungsmöglichkeiten abgesehen habe (BGH,

39.j). Solche Erklärungen hätten den-Zweck, dem Gläubiger
ErftiLllungsbereitschaft anzuzeigen, um diesen dadurch von
Maßnahmen abzuhalten und/oder ihm den Beweis zu erleich_
tern. Es handelt sich um ein Zeugnis des Anerkennenden gegen
sich selbst, dass mindestens ein Indiz ftir den Richter bei der
Beweiswürdigung darstellt oder zu einer Umkehr der Beweis_
last ftihrt (Sprau in palandt, 79. Aufl.2020, S 7gl Rz.6). Diese
Wirkung kann allerdings den tatsächlichen Erklärungen des
Beklagten nicht entnommen werden. Er hat in dem ieilzah-
lungsvergleich die Worte ,,der Schuldner anerkennt... einen
Betrag von 9.370,96 € ... zu schulden.. durchgestrichen und sie
ersetzt durch die Worte 

"gemäß 
provisionsabrechnung 0Z.lSll

vom 15.02.2015 besteht eine Forderung... von 9.370,g6C.,.
Gleichzeitig wollte er sich verpflichten, mlonatliche Teilbeträge
von 200 € zu zahlen. Allerdings hat der Beklagte in seinem Be_
gleitschreiben vom g.3.2015 - wie bereits airsgefrihrt _ aus_
drücklich klargestellt, dass er die Forderung a-uch nicht der
Höhe nach anerkennen, sondern sich die nrU-fung der zugrun_
de liegenden provisionsabrechnungen und notwendigen Ein_
sprüche vorbehalten wolle. Des Weiteren hat er sich eine Rück_
forderung ebenso vor wie die Aufrechnung mit weiteren be_
haupteten eigenen Forderungen vorbehaltenl In seinem Schrei_
ben vom.8.3.2015 bringt der Beklagte deutlich zum Ausdruclg
dass er die Forderung auch in tatsächlicher Hinsicht so nicht
akzeptieren könne und seine Bereitschaft, Ratenzahlungen auf
die Provisionsabrechnung zum 15.2.2015 zu leisten, nur vor_
behaltlich einer eingehenden prüfung erfolge. Unter Berück_
sichtigung dieser Umstände kann die Erklärirng des Beklagten
auch nicht als ein ,,Zeugnis gegen sich selbsf, riit der entsire_
chenden Indizwirkung angesehen werden, die zu Beweis_
erleichterungen ftir die Klägerin im prozess oder gar einer Be_
weislastumkehr ftihrt. Selbst die vorbehaltlose Bez-ahlung einer
Rechnung rechtfertigt für sich genommen weder die Annahme
eines deklaratorischen noch eines,,tatsächlichen., Anerkennt_
nisses der beglichenen Forderung (vgl. BGH, Urt. v. I l.l1.200g
- VIII ZR 265t07 - juris).

Auch der Umstand, dass beide parteien zum Zeitpunkt der Ab_
gabe dgr Erklärung Kaufleute waren, rechtfertigt keine andere
Beurteilung der Sache. Handelt es sich um ein Hlandelsgeschäft,
dann ist das Anerkenntnis zwar auch formfrei mOglich, SS ila,
350 HGB.

Art. 1 Abs. 2 der Richilinie 86/653/EWG des Rates vom 18.12.19g6 zur
Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
die selbständigen Handelsvertreter ist dahinluszulegen, dass eine
Person nicht notwendigerweise über die Möglich-keit verfügen
muss, die Preise der Waren, deren Verkaul sie iür Rechnung des
Unternehmers besorg, zu ändern, um als Handelsverlreter im Sin_
ne dieser Bestimmung eingestuft zu werden, @mtL)

EUGH, Urt. v.4,6,2020 - C-g2g/tg,* ECLt:EIJ:C:2020:438
(Tribunol de commerce de poris (Handelsgericht poris, Fronkrebh),
Urt. v.19.12.2018, Trendsetteuse SARL vs. DCA SARL)

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von 1

Art. I Abs.2 der Richtlinie g6l653/EWG des Rates vom
18.12.1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriftän der Mit_
gliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter
(ABl. 1986, Nr. L 382, S. l7).

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Trend- 2
setteuse SARL und der DCA SARL wegen eines Begehrens auf
AusgJeich infolge des Bruchs der Vereinbarung, aufgrund de_
ren diese beiden Gesellschaften miteinander veÄunden waren.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Die Erwägungsgründe 2 und 3 der Richtlinie g6/653 lauten: 3

,,Die Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvor_
schriften auf dem Gebiet der Handelsvertretungen beeinflussen

9t:. 
t:ub..I.rbsbedingungen und die Berufsa-usübung inner_ 

.

halb der [Europäischen Union] spürbar und beeinträchtigen
den umfang des schutzes der Handelsvertreter in ihren Bezie-
hungen zu ihren Unternehmen sowie die Sicherheit im Han_
delsverkehr. Diese Unterschiede erschweren im übrigen aucl
erheblich den Abschluss und die Durchftihrung von Handels_
vertreterverträgen zwischen einem Unternehmer und einem
Handelsvertreter, die in verschiedenen Mitgliedstaaten nieder-
gelassen sind.

Der Warenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten muss unter
Bedingungen erfolgen, die denen eines Binnenmarktes entspre_
chen, weswegen die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten in
dem zum guten Funktionieren des Gemeinsame'n Marktes er_
forderlichen Umfang angeglichen werden müssen. Selbst ver_
einheitlichte Kollisionsnormen auf dem Gebiet der Handelsver_
tretung können die erwähnten Nachteile nicht beseitigen und

Verfahrenssprache: Französisch.


